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Bericht 
des Ausschusses für Verwaltungsreform 

über die Regierungsvorlage (756 der Bei
lagen): Einspruch des Bundesr:;:ttes gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
17. November 1948, betreffend ein Bundcs-

_ verfassungsgesetz, womit die Vorschriften 
des Bundes-V erfassungsgese,tzes über die 
Schadenshaftung der Gebietskörperschaften 

abgeändert werden. 

Das Bundeskanzleramt hat am 30. No
vember 1948 unter Z. 82.293-2 b/48 dem 
Präsidium des Nationalrates mitgeteilt, daß 
der Bundesrat in seiner Sitzung vom 
26. November 1948 gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 17. No
vember 1948, betreffend ein Bundesverfas
sungsgeseLz, womit die Vorschriften des 
Bundes-Verfassungsgesetzes über die Scha
denshaftung der Gebietskörperschaften ab
geändert werden, Ein spruch erh oben hat. 
Die Note des Bundeskanz'leramtes, die auch 
die vom Bundesrat beschlossene Begrün
dung seines Einspruches enthält, liegt 
unter 756 der Beilagen gedruckt vor. 

Das Präsidium des Nationalrates hat 
diesen Einspruch des Bundesrates dem 
Ausschuß für Verwaltungsreform zuge
wiesen, der sich in seiner Sitzung vom 
15. Dezember 1948 mit der Stellungnahme 
des Bundesrates eingehend beschäftigte 
und einstimmig den Beschluß gefaßt hat, 
dem Einspruch nicht beitreten zu können. 

Soweit der Einspruch des Bundesrates 
die Gründe wiederholt,die er in seinem 
Einspruch vom 4. März 1948 gegen den im 

. wesentlichen gleichartigen GeseLzesbeschluß 
des Nationalrates vom 14. Jänner 1948 
(.514 der Beilagen) geltend gemacht hat, 
kann auf die eingehenden Ausführungen 
des Verwaltungsreformausschusses in sei
nem Bericht vom 30. April 1948 (594 der 
Beilagen) Bezug gimommen werden. 

Einen weiteren Einspruehsgrnnd gegen 
den Gesetzesbeschluß vom 17. November 
1948 erblickt der Bundesrat nunmehr dar
in, daß dieser GeseLzesbeschluß nach seinem 
Wortlaut mit 1. JUnne'r 1940 in Kraft tre-

. ten soll, daß aher anderseits das im Ar
tikel 6 . des Kontrollabkommens vom 

Ludwig, 
Ber,ichterStMtler. 

28. Juni 1946 vorgeschriebene Prüfungs
verfahren des Alliierten Rates bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht abgeschlossen sein wird. 
Somit würde der gegenständliche Gesetzes
beschluß, obwohl er erst nach dem 1. Jän
ner 1949 verlautbart werden kann, trotz
dem mit dem genannten Zeitpunkt, also 
rückwirkend, in Kraft treten. Dies erscheint 
dem Bundesrat nicht vertretbar. Der Ver
waltungsreformausschuß ist der Ansicht, 
.daß es im vorliegenden Fall keinen Mangel 
bedeutet, wenn der Gesetzesbeschluß mit 
einem vor seiner Verlautbarung liegenden 
Zeitpunkt in Kraft tritt. Der novellierte 
Artikel 23 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
stellt ein sogenanntes Programmgesetz dar, 
das eines besonderen Ausführungsgesetzes 
bedarf, um anwendbar zu sein. Solange das 
in Artikel 23 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in Aussicht gestelilte einfache 
Bundesgesetz nicht in Kraft getreten ist, 
kann diese Verfassungsbestimmung nach 
der ständigen Rechtsprechung des Verfas
sungsgerichtshofes über die Bedeutung von 
Programmvorschriften, dereh Ausführung 
der Bundesgesetzgebung vß.rbehalten ist, 
keine unmittelbaren Rechtswirkungen 
äußern. Das Ausführungsgesetz zu Ar
tikel 2,3 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
hat, sobald es in' Kraft tritt, nun nicht etwa 
die Wirkung, daß damit auch Sch'adensfälle 
erfaßt werden, die sich in der Zeit vom 
1. Jänner 1949 bis zum Inkrafttreten dieses 
Ausführungsgesetzes ereignet haben; dies
bezüglich verbleibt es vielmehr bei der bis
herigen Rechtslage, 

Der Verwaltungsreformaussehuß stellt 
somit folgenden 'Antrag: 

"Dcr ursprüngliehe .Beschluß des Natio
n,alrates vom 17. November 1948, mildem 
dem Entwurf eines Bundesverfassungs
gesetzes, womit die Vorschriften des Bun
des-Verfassungsgesetzes über die Schadens
haftung der Gebietskörpersehaften abge
ün dert \VCrdell (714 der Beilagen), die ver
fassungsmlißige Zustimmung erteilt wurde, 
wird gemäß Artikel ~2, Ahs. (4), des Bun
des-Verfassungsgesetzes in rler Fassung 
VOll t 92fl wiederholt." 

\Vien, am 17. Dezembel' 1948. 

Eibegger, 
Obmaillnstell vertreter. 
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